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Bebauungsplan Nr. 315 „Gewerbegebiet - Windhagen West III“
Ihr Schreiben vom 17.04.2024 

Sehr geehrter Herr Kretschmer,

auf Ihr o.g. Schreiben teile ich Ihnen aus Sicht der Abwasserbehandlung mit, dass 
meine Stellungnahme vom 29.06.2022 weiterhin Bestand hat. In diesem 
Zusammenhang weise ich noch ausdrücklich darauf hin, dass die gültige 
Kanalnetzanzeige Kläranlage Rospe aus dem Jahr 2002 überarbeitet werden muss, 
da der Prognosezustand bereits erreicht wurde und um den Einfluss der 
Gebietsentwicklung auf die Abwasserbehandlungsanlagen des Aggerverbands zu 
untersuchen.

Aus Sicht des Bereiches Gewässerunterhaltung und –entwicklung teile ich Ihnen 
mit, dass sich innerhalb des Planungsbereiches kein Gewässer befindet, eine 
Betroffenheit des Bereiches Fließgewässer des Aggerverbandes ist somit eventuell 
nur indirekt im Zusammenhang mit der geplanten Niederschlagswasserbeseitigung 
gegeben. 

Ich empfehle nachdrücklich, vor Schaffung neuer Baurechte, die 
Entwässerungsplanung soweit fortzuführen, dass eine 
Niederschlagswasserbeseitigung gewässerverträglich sichergestellt werden kann.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann wenden Sie 
sich bitte an Herrn Gorres (Abwasserbehandlung) unter der Telefon-Nr. 
02261/361160 oder Frau Funk (Gewässerentwicklung) unter der Telefon-Nr. 
02261/361142.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand 
gez. Dr. Uwe Moshage
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BP 315 - Gewerbegebiet Windhagen West Ill

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Ihr Schreiben vom 17.04.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hinweise:

Die o.g. Planungsfläche liegt über dem auf Eisenstein verliehenen, inzwi-

schen erloschenen Bergwerksfeld „Brassert“. Letzte Eigentümerin dieses

Bergwerksfeldes war die Erzbergbau Siegerland AG in Betzdorf. Rechts-

nachfolgerin ist die Barbara Rohstoffbetriebe GmbH, Hannoversche

Straße 23, 31547 Rehburg-Loccum (info@barbara-rohstoffbetriebe.de).

Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit der Rechts-

nachfolgerin des ehemaligen Feldeseigentümers / Bergwerksunterneh-

mers nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, diesem zu bergbaulichen Ein-

wirkungen ausbereits umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorliegen-
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den weiteren Informationen bzgl. bergschadensrelevanter Fragestellun-

gen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Möglicherweise liegen der

Rechtsnachfolgerin des ehemaligen Feldeseigentümers / Bergwerksun-

ternehmers auch Informationen zu Bergbau in dem betreffenden Bereich

vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte der Rechtsnachfolgerin

des ehemaligen Feldeseigentümers / Bergwerksunternehmers dabei

auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpas-

sungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bergschäden

zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich zwischen

Grundeigentümer / Vorhabensträger und Bergwerksunternehmer /

Feldeseigentümer zu regeln.

Bearbeitungshinweis:

Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse

auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksre-

gierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfüllung '

ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zusam-

mengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der vor-

handenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge haben,

dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen auch in

Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich kommt. Eine

Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten

kann insoweit nicht übernommen werden.

Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion

des Fachinformationssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes

in NRW“ (FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den

jeweils aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Si-

tuation zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmög-

lichkeiten dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Be-
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zirksregierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Be-

hördenversion GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten

neben der Anwendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

Im Auftrag:
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Bebauungsplan Nr. 315 „Gewerbegebiet – Windhagen West III“ 
 
Ihr Zeichen: 9.1 
Ihr Schreiben vom: 17.04.2024 
Eingang am: 17.04.2024 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Kretschmer, 

die DB AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB Station 
& Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende 
Gesamtstellungnahme der Träger öffentlicher Belange zu o.g. Verfahren. 

Bei dem geplanten Vorhaben sind nachfolgenden Bedingungen / Auflagen und Hinweise 
aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen zu beachten und einzuhalten:  

Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf 
der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. 

• Kein Anspruch auf Schutz vor Immissionen aus dem Bahnbetrieb: 

o Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Betriebsanlagen 
entstehen Immissionen. Entschädigungsansprüche oder Ansprüche auf 
Schutz- oder Ersatzmaßnahmen können gegen die DB AG nicht geltend 
gemacht werden, da die Bahnstrecke eine planfestgestellte Anlage ist. 
Spätere Nutzer sind frühzeitig und in geeigneter Weise auf die 
Beeinflussungsgefahr hinzuweisen. 

• In Bereich des Bebauungsplanes sind Grundstücke der DB mit einbezogen. 

Wir weisen daher vorsorglich darauf hin, dass es sich hierbei um gewidmete 
Eisenbahnbetriebsanlagen, die dem Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-
Bundesamtes (EBA) unterliegen. Änderungen an Eisenbahnbetriebsanlagen 
unterliegen demnach dem Genehmigungsvorbehalt des EBA (§§ 23 Absatz 1 AEG 
i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 2 Satz 2 BEVVG i.V.m. § 18 AEG). 
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• Zusätzlichen Einleitungen (Ableitung Oberflächenwasser) in den westlich des 
geplanten Gewerbegebiets verlaufenden Wasserfuhrbach oder den Rospebach 
dürfen nicht genehmigt werden, da bei Starkregenereignissen die Bäche bereits 
jetzt stark anschwellen und daher zur Überflutung neigen. Entwässert werden soll 
gemäß Begründung über ein Versickerungsbecken zwischen Bahnanlagen und 
geplantem Gewerbegebiet. 

Damit die Betriebssicherheit gewährleistet bleibt, muss die geplante Entwässerung 
ausreichend dimensioniert sein, damit eine Zufuhr von Wasser über die Böschung 
in den Bereich der Bahnanlagen ausgeschlossen ist. Einer Versickerung in Gleisnähe 
kann nicht zugestimmt werden. 

• Von Seiten der Infrastrukturentwicklung der DB InfraGO AG erfolgten folgende 
Anmerkungen: 

o Die Strecke 2810 soll für das Zielnetz 2040 elektrifiziert werden 

o Verkehrsmehrung in den nächsten Jahren (Verdreifachung!) (heute: RB im 
Stundentakt; Zielnetz NRW 2040: RB im Stundentakt und 2 S-Bahnen 
jeweils im Stundentakt) 

Insofern ist zwischen dem neuen Gewerbegebiet und der Infrastruktur der DB 
ausreichend Abstand zu halten. Negative Einflüsse auf den Bahnbetrieb, die 
Kommunikations- und Leit- und Sicherungstechnik sowie die künftige 
Elektrifizierung sind auszuschließen. 

Die Erreichbarkeit der Strecke (auch für Baumaßnahmen) muss jederzeit 
sichergestellt sein. 

• Bezüglich der geplanten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen weisen wir bereits jetzt 
darauf hin, dass diese blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind 
so anzuordnen sind, sodass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich 
nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn 
entsprechende Abschirmungen anzubringen. 

Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der 
Photovoltaikanlage keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des 
Eisenbahnbetriebs (z.B. Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch z.B. 
Blendungen, Reflexionen) entstehen können und dass die Lärmemissionen des 
Schienenverkehrs nicht durch Reflexionseffekte erhöht werden. 

Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden 
Eisenbahnverkehrsunternehmen sind hinsichtlich Staubeinwirkungen durch den 
Eisenbahnbetrieb (z.B. Bremsabrieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen 
(z.B. Schleifrückstände beim Schienenschleifen) von allen Forderungen 
freizustellen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und 
Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf 
den Bahnbetrieb zurückzuführen sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG 
sowie bei den auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen 
geltend gemacht werden können. Bei mit 110 kV – Bahnstromleitungen 
überspannten Anlagen ist die DB bei allen witterungsbedingten Ereignissen, z.B. 
Eisabfall von den Seilen der Hochspannungsleitung, von allen Forderungen 
freizustellen. 

• Signalsichten dürfen nicht beeinträchtigt werden. 

• Bei konkreten Bauvorhaben zur Bahntrasse ist die DB Netz AG zu beteiligen. Die 
Bauanträge (Baubeschreibung, maßstabsgetreue / prüfbare Pläne, Querschnitte, 
etc.) sind der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien, Region West, Kompetenzteam 
Baurecht einzureichen. 
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Sie erhalten diese Stellungnahme in digitaler Form. Sie kann Ihnen bei Bedarf auch in 
Papierform per Post zugestellt werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass sollten wir keine 
gegenteilige Information erhalten, die digitale Stellungnahme ausreichend ist und von Ihnen 
anerkannt wird. 

Bei möglichen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

DB AG – DB Immobilien 

      ⋅             ⋅ 
 
i.V.       i.A.   

.       . 
 

 

+++ Bitte beachten Sie: Ab 1. Januar 2024 wurden die DB Netz AG und die DB Station&Service AG in eine neue Gesellschaft 
zusammengeführt: die DB InfraGO AG. Die alten Firmenbezeichnungen (DB Netz AG / DB Station & Service AG) sind zum 
Jahreswechsel erloschen. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.dbinfrago.com/  

Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Kon-zerns 
enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, 
Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden 
müssen. +++ 

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung. 
Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code:  https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/ 
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